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Zahl: 031-3/1/00/G l. 
 
 

Verordnung 
 
 
D es G emeinderates der G emeinde W eißenstein vom 22.9.2000, Zahl: 031-3/1/00/G l., mit 
der ein teilbebauungsplan in textlicher und zeichnerischer form (Beilage 1: Rechtsplan) für 
die Parzellen 621, 622, 624, 660/3 (Teilfläche), 661/1, 661/3 (Teilfläche), 662, 663, 664 und 
665, alle KG  Puch, erlassen w ird. 
 
D ie Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, dem Rechtsplan (Beilage 1) sow ie dem 
Erläuterungsbericht. G emäß den Bestimmungen der §§24 und 25 des 
G emeindeplanungsgesetzes 1995, K-G plG  1995 i.d.F.d.G . LG Bl. N r. 134/1997 w ird 
verordnet: 
 

Teilbebauungsplan 
 

§1 

W irkdungsbereich 

D iese Verordnung gilt für die Parzellen 621, 622, 624, 660/3 (Teilfläche), 661/1, 661/3, 
(Teilfläche) 662, 663, 664 und 665, alle KG  Puch, mit einer G esamtfläche von 31.359m2. 
D iese Flächen sind im rechtskräftigen Flächenw idmungsplan als Bauland W ohngebiet, 
Bauland W ohngebiet Aufschließungsgebiet, G rünland für die Land- und Forstw irtschaft 
bestimmte Flächen bzw . Verkehrsfläche ausgew iesen. 
 
D er von dieser Verordnung betroffene W irkungsbereich ist zusätzlich in den 
zeichnerischen D arstellungen dieser Verordnung (Beilage 1) dargestellt. 
 

§2 

M indestgröße der Baugrundstücke 

(§25 Abs. 1, Lit. a – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
D ie M indestgröße der Baugrundstücke beträgt 550m2. 
 

§3 

Bauliche A usnutzung von Baugrundstücken 

(§25 Abs. 1, Lit. b – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) D ie bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes w ird durch die G eschossflächenzahl 

(G FZ)angegeben. 
D ie zu berücksichtigende G eschossflächenzahl w ird mit 0,10 bis 0,40 festgelegt. 

2) Bei D achgeschossen w ird jene G eschossfläche zur Berechnung der 
G eschossflächenzahl (G FZ) herangezogen bei der eine theoretische lichte Raumhöhe 
von mindestens 2,0m erreichbar ist. 
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3) Keller- und Tiefgeschosse sind in die G FZ einzurechnen, w enn die D eckenoberkante 
mehr als 1,0m über dem angrenzenden projektierten G elände liegt. 
D iese Berechnung gilt bei G ebäuden in H anglage sinngemäß. 

4) G aragen und N ebengebäude sind in die Berechnung der G FZ einzubeziehen. 
 

§4 

Bebauungsw eise 

(§25 Abs. 1, Lit. c – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) A ls Bebauungsw eise w ird die offene und die halboffene Bauw eise festgelegt. 
 

§5 

G eschossanzahl 

(§25 Abs. 1, Lit. d – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) D ie G eschossanzahl w ird mit 1,5 bis 2,0 G eschossen festgelegt. A ls Regelgeschosshöhe 

der Vollgeschosse w erden 3,0m angenommen. Ü ber dem 2. Vollgeschoss darf der 
Abstand zw ischen Rohdeckenoberkante und Fußpfettenoberkante max. 50cm 
betragen. 

2) A ls H albgeschoss im Sinne der Verordnung gilt eine Kniestockhöhe (das ist der 
Abstand von der Obergeschossrohdeckenoberkante bis Fußpfettenoberkante) von 
mind. 1,50m. 

3) Auf die G eschossanzahl sind alle G eschosse anzurechnen, die mehr als die H älfte ihrer 
H öhe über das angrenzende projektierte G elände herausragen. 

4) Freistehende G aragen sind nur eingeschossig auszuführen. 
5) Zur Beurteilung ist jedem Bauantrag ein N aturgeländeaufmaß zugrunde zu legen, in 

w elchem die höhenmäßige Situierung der Objekte und eine eventuelle 
G eländeveränderung eindeutig festgelegt ist. 

 
§6 

Baulinien 

(§25 Abs. 2, Lit. c – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) Baulinien sind jene G renzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb w elcher G ebäude 

und bauliche Anlagen errichtet w erden dürfen. 
2) D ie Baulinien sind im rechtsplan (Beilage 19 der Verordnung festgelegt. D ie exakte 

Verortung ist durch Kotierung zu den G rundstückgrenzen gegeben. 
3) Von der Einhaltung der Baulinie nicht berührt sind die baulichen Anlagen im Rahmen 

der Freiflächengestaltung (Carport, Böschungsbefestigung, Rampen zur 
H öhenüberw indung sow ie Aus- und Einfahrten). 

4) U nter Einhaltung der Bauvorschriften dürfen Teile eingeschossiger G aragen auch über 
die Baulinie hinaus errichtet w erden. 

5) Bei N ebengebäuden (definiert durch §6 Abs. 2, Lit. b der KBV i.d.g.F.) und G aragen mit 
parallel zur Straße gelegener Einfahrt mit einer Flachdachoberkante bzw . Traufenhöhe 
von max. 3,0m (max. Firsthöhe 3,5m) darf die Baulinie bis auf 2,0m an den Straßenrand 
herangerückt w erden. 

6) Bei Ǵ aragen, bei denen die Ausfahrt unmittelbar auf die Straße erfolgt, verläuft die 
Baulinie in einem so großen Abstand vom Straßenrand, dass eine Staufläche in der A rt 
der abzustellenden Kraftfahrzeuge, mindestens jedoch 5,0m geschaffen w erden kann. 
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§7 

Verlauf und Ausm aß von Verkehrsflächen 

(§25 Abs. 1, Lit. e und Abs. 2, Lit. 1 – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) D er Verlauf und das ausmaß der Verkehrsflächen sind in der zeichnerischen D arstellung 

dieser Verordnung (Beilage 1: Rechtsplan) festgelegt. 
 

§8 

Firstrichtung, D achform , -neigung, -farbe 

(§25 Abs. 2, Lit. f – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) A ls H auptdachform w ird das Satteldach und der Kärntner Schopf als D achform 

festgelegt. Für G aragen und N ebendächer ist ein Pult- oder Flachdach möglich. 
2) D ie D achneigung für H auptdächer beträgt 37° bis 43°. 
3) D ie Firstrichtung von W ohngebäuden hat parallel zur Längsachse des H auptgebäudes 

zu verlaufen. 
4) D ie D achfarbe w ird seitens der Baubehörde anlässlich der Bauberatung durch die 

Bezirkshauptmannschaft Villach, spätestens jedoch anlässlich der Bauverhandlung 
festgelegt. 

 
§9 

A bgrenzung der Baugrundstücke 

(§25 Abs. 1, Lit. b – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) D ie G esamthöhe der Einfriedung darf 1,20m über dem angrenzenden projektierten 

G elände nicht überschreiten. 
2) H eckenpflanzungen entlang des öffentlichen G utes sind nicht gestattet. In den übrigen 

Bereichen sind H eckenbepflanzungen nur mit G ehölzen heimischer A rten (z.B. Buche, 
Liguster u.s.w .) gestattet. 
H eckenbepflanzungen dürfen eine H öhe von 1,20m über dem angrenzenden 
projektierten G elände nicht überschreiten. 
H eckenpflanzungen sind so zu situieren, dass ein Beschneiden und Entfernen des 
Schnittgutes der H ecke von Eigengrund aus möglich ist. Eine Annäherung bis zur 
G rundstücksgrenze ist möglich, w enn eine schriftliche Zustimmungserklärung des 
Eigentümers des N achbargrundstückes vorliegt. 

3) D as Abfliesen von Oberflächenw ässern vom öffentlichen G ut (Straßen und W ege) darf 
(z.B. durch Einfriedungsmaßnahmen oder Anschüttungen) nicht behindert w erden 
(siehe §42 – Ktn. Straßengesetz). 

 

§10 

Vorgaben für G eländegestaltung 

(§25 Abs. 1, Lit. d – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) Anschüttungen des U rgeländes sind bis zu einer H öhe von max. 1,50m gestattet. 

- natürliche Böschungen, 
- Steinschlichtungen (max. G ew icht je Stein: 400kg), 
- Böschungsformsteine 
ausgeführt w erden, w elch ein der A rt (z.B. Bodendecker, Efeu, Cotoneaster) zu 
bepflanzen sind, dass ein dauerhafter Bew uchs, w elcher die gesamtgeböschte Fläche 
abdecken muss, gew ährleistet ist. 
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§11 

H öhe der Erdgeschossfußbodenoberkante 

(§25 Abs. 1, Lit. g – K-G plG  1995 i.d.g.F) 
1) D ie Erdgeschossfußodenoberkante darf – gemessen an der bergseitigen 

W ohnhausaußenw and – das U rgelände um max. 30 cm überragen. 
 

§12 

Vorgaben für bestim m te zeitliche A bfolge der Bebauung (Bebauungszonen) 

(§25 Abs. 2, Lit. j – K-G plG  1995 i.d.g.F.) 
1) D ie zeitliche Abfolge der Bebauung ist in der zeichnerischen D arstellung festgelegt 

(Bebauungszone 1-3). 
2) D ie nächsthöhere Bauzone darf erst in Anspruch genommen w erden, w enn 

mindestens zw ei D rittel der Bauplätze der vorhergehenden Bauzone verbaut sind. A ls 
verbaut gilt eine Bauparzelle, w enn mindestens der Rohbau fertig gestellt ist oder 
seitens der G rundbesitzer eine Bauverpflichtung für die nächsten fünf Jahre 
abgegeben w urde. 

 
§13 

Inkrafttreten 

1) D iese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung ihrer G enehmigung 
durch die Bezirksverw altungsbehörde im amtlichen Verkündigungsblatt des Landes 
Kärnten in Kraft. M it Inkrafttreten dieser Verordnung tritt gleichzeitig der allgemeine 
textliche Bebauungsplan der G emeinde W eißenstein für diesen Bereich außer Kraft. 

 
Für den G emeinderat 

 
D er Bürgermeister 

 
angeschlagen am: 25.9.2000 
 
abgenommen am: 


